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@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

1. (1)Die Behdrde hat dem als zentrale Meldestelle zustandigen Bundesministerium folgende Daten zur Verfligung
zu stellen:

a)die der Behodrde nach 8 33 Abs. 2 Ubermittelten Daten,

b)das Datum, die Uhrzeit und den Ort eines allfalligen schweren Unfalls,

c)die Adresse der Anlage sowie den Namen und die Adresse des Betreibers der Anlage,

A=

d)eine kurze Beschreibung des Herganges und der naheren Umstande sowie Angaben Uber die beteiligten

gefahrlichen Stoffe und die unmittelbaren Folgen fir den Menschen und die Umwelt,

5. e)eine kurze Beschreibung der getroffenen SofortmaBnahmen und der zur Vermeidung einer Wiederholung
eines solchen Unfalls unmittelbar notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.
Die Daten nach lit. b bis e sind nach dem Eintritt eines schweren Unfalls zur Verfigung zu stellen.

2. (2)Die Behorde hat jahrlich ein aktualisiertes Verzeichnis der Anlagen im Sinn des§ 32 Abs. 1 zu erstellen und den
Betreibern dieser Anlagen zu Ubermitteln. Sie hat jene Anlagen zu bezeichnen, bei denen aufgrund von Domino-
Effekten eine erhdhte Wahrscheinlichkeit schwerer Unfalle besteht oder diese Unfalle folgenschwerer sein
konnen. Die Liste hat auch die in den Nachbarstaaten oder -landern befindlichen Anlagen im Sinn des
Ubereinkommens Uber die grenziberschreitenden Auswirkungen von Industrieunfillen (Helsinki-Konvention) zu
enthalten. Die Behorde hat auf Antrag des Betreibers einer Anlage mit Bescheid festzustellen, ob die
Voraussetzungen nach dem zweiten Satz vorliegen. Verflgt die Behorde zusatzlich zu den vom Betreiber der
Anlage nach § 33 Abs. 2 lit. g zur Verfligung gestellten Angaben Uber weitere Informationen, so hat die Behorde
diese zusatzlichen Informationen dem Betreiber der Anlage zur Kenntnis zu bringen, wenn dies zur Einschatzung
der Tragweite und des Risikos schwerer Unfalle erforderlich ist.

3. (3)Die Behorde hat innerhalb angemessener Frist die von den Betreibern vorgelegten Sicherheitsberichte zu
prufen. Entspricht der Sicherheitsbericht den Erfordernissen nach § 33 Abs. 8, so hat sie dies mit Bescheid
festzustellen. Andernfalls ist nach Abs. 8 vorzugehen.

4. (4)Die Behorde hat fiir jede Anlage im Sinn des§ 32 Abs. 1 ein der Art der betreffenden Anlage angemessenes
System von Inspektionen oder sonstigen KontrollmaBnahmen (Inspektionsprogramm) zu erstellen und auf der
Grundlage dieses Inspektionsprogramms die Einhaltung der Pflichten des Betreibers der Anlage planmaRig und
systematisch zu Giberwachen. Das Inspektionsprogramm muss fiir die Uberpriifung der betriebstechnischen,
organisatorischen und managementspezifischen Systeme der jeweiligen Anlage geeignet sein. Insbesondere ist
zu prufen, ob der Betreiber der Anlage

1. a)im Zusammenhang mit den betriebsspezifischen Tatigkeiten die zur Vermeidung schwerer Unfalle
erforderlichen MalRnahmen ergriffen hat,

2. b)angemessene Mittel zur Begrenzung der Folgen schwerer Unfalle vorgesehen hat,

3. c)den Sicherheitsbericht oder andere erforderliche Berichte entsprechend den tatsachlichen Verhaltnissen
erstellt hat und

4. d)bei Anlagen der oberen Klasse im Sinn des§ 32 Abs. 1 lit. b den Informationsverpflichtungen, insbesondere
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10.

11.

jenen nach § 33 Abs. 15, entsprochen hat.
Im Rahmen einer solchen Uberpriifung diirfen Betriebsangehérige tber ihre den angewendeten
Sicherheitsmanagementsystemen dienenden Tatigkeiten als Auskunftspersonen befragt und Kontrollen des
Bestandes an geféhrlichen Stoffen vorgenommen werden. Die Uberpriifung einer Anlage der oberen Klasse im
Sinn des & 32 Abs. 1 lit. b hat Idngstens alle zwdlf Monate und einer Anlage der unteren Klasse im Sinn des§ 32
Abs. 1 lit. a langstens alle drei Jahre zu erfolgen, es sei denn, die Behoérde hat im Inspektionsprogramm aufgrund
einer systematischen Bewertung des Gefahrenpotenzials in Bezug auf die betreffende Anlage etwas anderes
festgelegt. Uber jede Uberpriifung ist eine Niederschrift zu verfassen.
(4a)Der Inspektionsplan muss alle Betriebe erfassen und ist regelmalig zu Uberprifen und gegebenenfalls zu
aktualisieren. Der Inspektionsplan hat zu umfassen:

1. a)eine allgemeine Beurteilung einschlagiger Sicherheitsfragen,

2. b)den raumlichen Geltungsbereich des Inspektionsplans,

3. c)ein Verzeichnis der in den Geltungsbereich des Plans fallenden Betriebe, der Betriebe mit mdglichen
Domino-Effekten sowie der Betriebe, bei denen externe Gefahrenquellen das Risiko eines schweren Unfalls
erhéhen oder die Folgen des Unfalls verschlimmern kénnen,

4. d)Verfahren fir die Aufstellung von Programmen fir routinemaRige Inspektionen nach Abs. 4b,

5. e)Verfahren fir nicht routinemaRige Inspektionen nach Abs. 6,

6. f)Bestimmungen fur die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Inspektionsbehérden.

(4b)Auf Grundlage des Inspektionsplanes hat die Behorde regelmaRig Programme fur routinemaRige
Inspektionen zu erstellen, in denen auch die Haufigkeit der Vor-Ort-Besichtigungen fir die verschiedenen Arten
der Betriebe angegeben ist. Der Zeitraum zwischen zwei Vor-Ort-Besichtigungen darf bei Betrieben der oberen
Klasse ein Jahr und bei Betrieben der unteren Klasse drei Jahre nicht Uberschreiten, es sei denn die Behorde hat
im Inspektionsprogramm auf der Grundlage einer systematischen Bewertung der Gefahren schwerer Unfélle des
in Betracht kommenden Betriebes anderes festgelegt; diese Bewertung hat sich insbesondere auf die moglichen
Auswirkungen des Betriebes sowie die bisherige Einhaltung der dem Betriebsinhaber nach diesem Abschnitt
obliegenden Verpflichtungen zu stitzen.

(4c)Die systematische Beurteilung der Gefahren der betreffenden Betriebe hat sich auf zumindest folgende
Kriterien zu statzen:

1. a)potenzielle Auswirkungen der betreffenden Betriebe auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt,

2. b)die dokumentierte Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie 2012/18/EU.

(5)Nach einem schweren Unfall hat die Behdrde sicherzustellen, dass alle notwendigen Sofortmalinahmen sowie
alle notwendigen mittelfristigen und langfristigen MalRnahmen ergriffen werden, und jedenfalls eine Inspektion
nach Abs. 4 zur vollstandigen Analyse der Unfallursachen vorzunehmen. Dabei sind die technischen,
organisatorischen und managementspezifischen Gesichtspunkte des Unfalls festzustellen. Weiters ist zu
Uberprifen, ob der Betreiber der Anlage alle erforderlichen AbhilfemaBnahmen zur Begrenzung der Unfallfolgen
getroffen hat, und es sind dem Betreiber der Anlage Empfehlungen Uber kinftige VerhitungsmaBnahmen im
Zusammenhang mit dem eingetretenen schweren Unfall bekannt zu geben. SchlieBlich hat die Behorde nach
einem schweren Unfall die mdglicherweise betroffenen Personen von dem eingetretenen Unfall sowie
gegebenenfalls von den Malinahmen, die ergriffen wurden, um seine Folgen zu mildern, zu unterrichten.

(6)Die Behorde hat dartiber hinaus nicht routinemafige Inspektionen durchzufihren, um schwerwiegende
Beschwerden, ernste Unfalle und Beinaheunfalle, Zwischenfalle und die Nichteinhaltung von Vorschriften
ehestmoglich zu untersuchen.

(7)Die Behorde hat binnen vier Monaten nach jeder Inspektion den Betreiber der Anlage in einem schriftlichen
Bericht Uber das Ergebnis der Inspektion zu informieren. Der Bericht hat insbesondere auch Empfehlungen und
Malinahmen zu umfassen, um schwere Unfalle zu verhiten und deren Folgen fir die menschliche Gesundheit
und die Umwelt zu begrenzen und einen angemessenen Zeitraum zu deren Umsetzung zu umfassen. Wird bei
einer Inspektion ein bedeutender Versto3 der dem Betreiber auferlegten Verpflichtungen festgestellt, so ist
innerhalb von sechs Monaten eine zusatzliche Inspektion durchzufuhren.

(8)Die Behorde hat die Inbetriebnahme oder den weiteren Betrieb einer Anlage mit Bescheid ganz oder teilweise
zu untersagen, wenn die vom Betreiber der Anlage getroffenen MalRinahmen zur Vermeidung schwerer Unfalle
oder zur Begrenzung von Unfallfolgen nach dem jeweiligen Stand der Technik unzureichend sind. Dies gilt auch
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dann, wenn der Betreiber der Anlage seinen Verpflichtungen nach diesem Unterabschnitt nicht, nicht rechtzeitig
oder nicht vollstandig nachgekommen und dadurch eine Beurteilung der Sicherheit der Anlage nach dem
jeweiligen Stand der Technik nicht mdglich ist. Die Entscheidung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen fur
ihre Erlassung nicht mehr vorliegen. Bei Gefahr im Verzug ist die Austibung unmittelbarer behérdlicher Befehls-
und Zwangsgewalt zur Einstellung des Betriebes oder von Teilen davon zuldssig.
(9)Die Landesregierung kann aufgrund der 88 32, 33 und 34 sowie unter Bedachtnahme auf die Bestimmungen
der Seveso llI-Richtlinie und der Helsinki-Konvention durch Verordnung entsprechend dem jeweiligen Stand der
Technik nahere Bestimmungen erlassen tber

1. a)die Pflichten des Betreibers einer Anlage nach einem schweren Unfall,
b)das Sicherheitskonzept,
c)den Sicherheitsbericht,
d)die Kriterien fur die Einschrankung des Sicherheitsberichts,
e)die internen Notfallplane und

o v A W

f)die Information von Personen und 6ffentlichen Einrichtungen, wie etwa Schulen und Krankenhausern,
Uber die Gefahren, die SicherheitsmaRnahmen und das richtige Verhalten bei Unfallen.

(10)Die Behdrde hat die internen Notfallplédne den fur das Katastrophenmanagement zustéandigen Behdrden zu
Ubermitteln.

(11)Die Behorde hat die Bundes- und Landeswarnzentrale unverziglich Uber eingetretene schwere Unfélle zu
verstandigen und dabei auch die Moglichkeit und das Ausmaf3 grenziiberschreitender Auswirkungen
abzuschatzen.

(12)Die Behorde hat auf Antrag des Betreibers einer Anlage mit Bescheid festzustellen, ob dieser Unterabschnitt
oder eine Bestimmung einer Verordnung nach Abs. 9 auf die betreffende Anlage anzuwenden ist.

(13)Die Behorde hat einem Informationssuchenden Auskunft zu jenen Informationen zu erteilen, zu deren
Bereitstellung der Betreiber einer Anlage der oberen Klasse im Sinn des § 32 Abs. 1 lit. b gemal? § 33 Abs. 15
verpflichtet ist. Werden dem Informationssuchenden die begehrten Informationen nicht oder nicht im verlangten
Umfang von der Behdrde bereitgestellt, so hat die Behdrde hierliber auf Antrag des Informationssuchenden mit
Bescheid abzusprechen. Die 88 6, 7, 8 und 11 des Tiroler Umweltinformationsgesetz 2005,LGBI. Nr. 89/2005,
gelten sinngemaR.

(14)Die Behérde hat im Rahmen der Uberwachung bei der Ansiedelung neuer Betriebe, bei Anderung von
Betrieben sowie bei neuen Entwicklungen in der Nachbarschaft von Betrieben, einschlieBlich Verkehrswegen,
éffentlich genutzten Ortlichkeiten und Wohngebieten, wenn diese Ansiedlungen oder Entwicklungen Ursache von
schweren Unfallen sein oder das Risiko eines schweren Unfalls vergréRBern oder die Folgen eines solchen Unfalls
verschlimmern kdnnen, bei bestehenden Betrieben zusatzliche technische Malinahmen zu ergreifen, um eine
Zunahme der Gefahrdung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt hintanzuhalten. § 16 gilt sinngemaRi.
(15)Die Bestimmungen des § 29¢ Abs. 4 bis 8 finden sinngemald Anwendung.

In Kraft seit 14.10.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/teg_2012/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/teg_2012/paragraf/32
https://www.jusline.at/gesetz/teg_2012/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/teg_2012/paragraf/6
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=89/2005&Bundesland=Tirol&BundeslandDefault=Tirol&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/teg_2012/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/teg_2012/paragraf/29c
file:///

	§ 34 TEG 2012 Pflichten der Behörde
	TEG 2012 - Elektrizitätsgesetz 2012 - TEG 2012, Tiroler


